
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1998/5/14 95/12/0063
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.05.1998

Index

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

40/01 Verwaltungsverfahren

63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

64/03 Landeslehrer

Norm

AVG §56;
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Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH E 1992/07/29 91/12/0064 5

Stammrechtssatz

Zweck des Feststellungsverfahrens über die Rechtmäßigkeit eines Dienstauftrages kann nur sein, bei der Auferlegung

von P ichten, die nicht durch Bescheid vorzunehmen ist, nachträglich rechtliche Klarheit zu scha en, ob der Beamte

durch die Erteilung einer Weisung in einem sich aus dem Dienstrecht ergebenden Recht verletzt wurde

(Hinweis E 24.4.1975, 554/74, VwSlg 8814 A/1975). Zu betonen ist, daß es in diesem Verfahren lediglich darum geht, ob

das von der Weisung erfaßte Verhalten zum P ichtenkreis des Angewiesenen gehört, nicht aber, ob die Weisung im

übrigen rechtmäßig ist (Hinweis E 10.12.1976, 2339/75).

Schlagworte

Anspruch auf bescheidmäßige Erledigung und auf Zustellung, Recht der Behörde zur Bescheiderlassung

Feststellungsbescheide
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